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Radon im neuen Strahlenschutzgesetz
Radon in the new German radiation protection act

EINLEITUNG

Radon-222 (umgangssprachlich Radon) ist 
ein natürlich vorkommendes radioaktives 
Edelgas. Es ist Teil der Zerfallsreihe von 
Uran-238. Beim Zerfall von Radon-222 ent-
stehen verschiedene ebenfalls radioaktive 
Folgeprodukte, unter anderem kurzlebige 
Isotope von Polonium, Wismut und Blei.

Radon und seine Zerfallsprodukte ge-
langen mit der Atemluft in den Atemtrakt. 
Während Radon selbst größtenteils wieder 

ZUSAMMENFASSUNG

Das natürlich vorkommende radioaktive Edelgas Radon ist der wichtigste Umweltrisiko
faktor für Lungenkrebs. Dies ist jedoch in der Bevölkerung kaum bekannt. Das neue 
Strahlenschutzgesetz sieht verschiedene Maßnahmen vor, um die Gesundheit der Men-
schen insbesondere in Gebieten mit hohem Radonvorkommen zu schützen. Der gesetz-
lich festgelegte Referenzwert der Radon-Aktivitätskonzentration von 300 Bq/m³ spielt 
für die Ausweisung dieser Gebiete eine wichtige Rolle. Das Gesetz spezifiziert Regelungen 
für bestehende Wohngebäude, Neubauten und Arbeitsplätze. Zusätzlich verpflichtet es 
das Bundesumweltministerium und die Länderbehörden dazu, die Bevölkerung zu infor-
mieren sowie Maßnahmen zur Verringerung der Radon-222-Aktivitätskonzentration in 
Aufenthaltsräumen anzuregen. Wichtig ist, die Bereitschaft zu Radonmessungen in der 
Bevölkerung zu erhöhen, da diese den ersten Schritt beim Schutz vor Radon darstellen.

ABSTRACT

The naturally occurring radioactive noble gas radon is the most important environmental risk 
factor for lung cancer. Yet the public is hardly aware of this fact. The new German radiation 
protection act provides several measures to protect particularly the health of people living 
in areas with high radon potential. A reference value of 300 Bq/m³ defined in the radiation 
protection act plays an important role in the determination of these areas. The act specifies 
regulations for existing buildings, new buildings and work places. Additionally, it obligates 
the ministry of environment and federal public authorities to inform the public and to stim-
ulate measures to decrease indoor radon-222 activity concentrations. It is important to raise 
the willingness to measure radon concentrations, as radon measurements are the first step in 
radon protection.

ausgeatmet wird, lagern sich die kurzlebi-
gen Zerfallsprodukte im Atemtrakt an und 
zerfallen dort vollständig. Die dabei entste-
hende energiereiche Alphastrahlung trifft 
die strahlenempfindlichen Zellen der Lun-
gen. Aufgrund der hohen biologischen Wirk-
samkeit dieser Alphastrahlung kann es zu 
einer Schädigung der Zellen und schließlich 
zu einer Lungenkrebserkrankung kommen.
Bereits im 16. Jahrhundert wurde bei Berg
arbeitern im Erzgebirge das gehäufte Auf-
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treten von Lungenerkrankungen beob-
achtet. Ende des 19. Jahrhunderts wurde 
diese „Schneeberger Lungenkrankheit“ als 
Lungenkrebs identifiziert, und einige Jahr-
zehnte später wurde erkannt, dass diese 
Erkrankungen auf Radon zurückzuführen 
sind. Epidemiologische Studien an Berg
arbeitern, die ab den 1960er Jahren durch-
geführt wurden, trugen wesentlich dazu bei, 
dass das internationale Krebsforschungs-
zentrum IARC der WHO Radon 1988 als 
nachgewiesen krebserregend für den Men-
schen einstufte (IARC 1988).

Die Radon-222-Aktivitätskonzentration 
(im Folgenden kurz „Radonkonzentration“ 
genannt) in Wohnungen ist im Allgemeinen 
deutlich geringer als in Bergwerken unter 
Tage. Der Verdacht, dass Radon dennoch 
auch in Wohnungen das Lungenkrebsrisiko 
erhöht, bestätigte sich in epidemiologischen 
Studien, für die die Radonkonzentration in 
den Wohnungen von tausenden Personen 
mit Lungenkrebs und vergleichbaren gesun-
den Personen gemessen wurde. Die 2005 ver-
öffentlichte gemeinsame Auswertung von 

13 europäischen Studien (Darby et al. 2005) 
zeigte, dass das Lungenkrebsrisiko umso 
größer ist, je höher die langjährige Radon-
konzentration in der Wohnung ist. Es gab 
keinen Hinweis auf einen Schwellenwert, un-
ter dem kein Risiko besteht. Aus den Ergeb-
nissen dieser Auswertung und dem Wissen 
über die Verteilung der Radonkonzentration 
in deutschen Wohnungen lässt sich ableiten, 
dass Radon in Wohnungen in Deutschland 
jährlich etwa 1.900 Lungenkrebstodesfälle 
verursacht (Menzler et al. 2008). 

Aus Bergarbeiterstudien gibt es Hinweise 
darauf, dass Radon auch das Risiko für an-
dere Krebsarten erhöht, allerdings nur bei 
sehr hohen Expositionen (Kreuzer et al. 
2010). Im häuslichen Bereich treten diese 
hohen Expositionen praktisch nicht auf.

Radon kommt in unterschiedlichen Kon-
zentrationen in allen Gesteinen und Böden 
auf der ganzen Welt vor. Im Freien verdünnt 
sich das aus dem Erdreich entweichende Ra-
dongas in der Atmosphäre. Dringt es jedoch 
in Gebäude ein, reichert es sich dort an.

Kernspurdetektor zur 
Messung der Radon-
konzentration.  
Quelle: BfS.
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Radon findet sich mit hoher Wahrschein-
lichkeit in bestimmten ländlichen und ge-
birgigen Regionen, zum Beispiel dem Erz-
gebirge, Ostbayern, dem Alpenvorland oder 
dem Eifelgebiet. Einen Überblick über die 
Radon-222-Aktivitätskonzentration in der 
Bodenluft in einem Meter Tiefe gibt die Ra-
donkarte Deutschlands (ABBILDUNG 1). Ty-
pischerweise liegt das Verhältnis von Radon 
in der Raumluft zu Radon in der Bodenluft 
bei circa 1 bis 5 ‰.

Aus dieser Karte kann jedoch nicht auf die 
Radonkonzentration in der Bodenluft an 
einem bestimmten Standort, zum Beispiel 
einem Baugrundstück, geschlossen werden, 
da die Radonkonzentration in der Bodenluft 
kleinräumig stark variieren kann.

Bodenluft ist die Hauptquelle für Radon 
in Häusern. Von geringerer Bedeutung ist 
Radonexhalation aus Baumaterialien und 
die Freisetzung aus Wasser. Wieviel Radon 
aus der Bodenluft in ein Haus eindringt, 
hängt von der Durchlässigkeit des Unter-
grunds und der Dichtheit des Gebäudes im 
erdberührenden Bereich ab. Radon dringt 
zum Beispiel durch Risse im Mauerwerk 
oder der Fundamentbodenplatte oder durch 
ungenügend abgedichtete Rohr- und Kabel-
durchführungen in das Haus ein. Im Keller 
ist die Radonkonzentration im Allgemeinen 
am höchsten. Über Treppen, Aufzüge oder 
Kaminschächte erreicht das Radongas auch 
höher gelegene Geschosse (ABBILDUNG 2).

Eine höhere Radonkonzentration tritt 
insbesondere in älteren Einfamilienhäu-
sern ohne moderne Feuchteisolation und in 
Gebäuden ohne durchgehende oder mit be-
schädigter Grundplatte aus Beton auf. Eine 
weitere relevante Größe ist, wie gut Radon 
ein Haus wieder verlassen kann. Besonders 
in dichten Häusern mit sehr geringer Luft-
wechselrate, zum Beispiel nach einer energe-
tischen Modernisierung, kann sich das Ra-
don anreichern. Da die Radonkonzentration 
von vielen Einflussfaktoren abhängt, kann 
sie von Haus zu Haus stark schwanken. Nur 
eine Messung vor Ort gibt zuverlässig Aus-
kunft, ob in einem Gebäude eine erhöhte Ra-
donkonzentration vorliegt.

GESETZLICHE REGELUNG 
DES RADONSCHUTZES

Auf Basis der wissenschaftlichen Erkennt-
nisse entwickelte das Bundesamt für Strah-
lenschutz (BfS) bereits 2004 in Zusammen-
arbeit mit dem Bundesumweltministerium 
(BMU) ein Konzept für Maßnahmen zur Ver-
minderung der Strahlenexposition durch Ra-
don in Aufenthaltsräumen (Kreuzer 2005). 
Es sah eine generelle Absenkung der Radon-
konzentration in Aufenthaltsräumen vor. 
Das Konzept wurde jedoch nicht umgesetzt.

Ende 2013 verabschiedete der Rat der Eu-
ropäischen Union eine Richtlinie (2013/59/
Euratom) zur Erneuerung des europäischen 
Strahlenschutzrechts. Diese enthielt Anfor-
derungen an den Schutz vor Radon in Wohn-
räumen und an Arbeitsplätzen und war inner-
halb von vier Jahren in den Mitgliedstaaten 
in nationales Recht umzusetzen. Im Zuge 
der Umsetzung dieser Richtlinie wurde in 
Deutschland ein neues Strahlenschutzgesetz 
verabschiedet, das in einem eigenständigen 
Kapitel den Schutz vor Radon regelt (https://
www.gesetze-im-internet.de/strlschg). Das 
Gesetz wurde im Juli 2017 verkündet und trat 
zum 31. Dezember 2018 in Kraft. Eine Reihe 
von Details wurde auf Verordnungsebene ge-
regelt. Die neue Strahlenschutzverordnung 
trat ebenfalls zum 31. Dezember 2018 in 
Kraft (http://www.bfs.de/DE/bfs/gesetze-re-
gelungen/strahlenschutzverordnung/strah-
lenschutzverordnung_node.html).

WIE REGELT DAS 
NEUE GESETZ DEN 
RADONSCHUTZ?

Das Gesetz legt einen Referenzwert fest, der 
von zentraler Bedeutung ist für die Festle-
gung von Gebieten, in denen eine erhöhte 
Radonkonzentration in Innenräumen be-
sonders wahrscheinlich ist und in denen 
daher besondere Regelungen gelten. Das 
Gesetz enthält Regelungen für bestehende 
Wohngebäude, Neubauten und Arbeits-
plätze. Während der Radonschutz für beste-
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Übersicht über die Radon-222-Aktivitätskonzentration in der Bodenluft in 1 Meter Tiefe. Datenbasis sind 
zum Stand September 2003 Messungen an 2.346 geologisch repräsentativen Standorten. Typischerweise 
liegt das Verhältnis von Radon in der Raumluft zu Radon in der Bodenluft bei circa 1 bis 5 ‰. Diese Karte 
reicht nicht für detaillierte Aussagen über kleinräumige Gebiete oder gar als Prognose der Betroffenheit 
von Einzelhäusern aus. 

ABBILDUNG 1
Übersicht über die 
Radon-222-Aktivitäts-
konzentration in der Bo-
denluft in 1 Meter Tiefe. 
Quelle: BfS.
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hende Wohngebäude freiwillig ist, ist er für 
Neubauten und Arbeitsplätze verpflichtend. 
Darüber hinaus spezifiziert das Gesetz eine 
Reihe von Aufgaben für den Bund und die 
Länder, mit denen die Gesundheit der Bevöl-
kerung vor den negativen Auswirkungen von 
Radon geschützt werden soll. 

DER REFERENZWERT

Das Gesetz legt einen Referenzwert von 
300 Bq/m³ fest. Dieser Referenzwert dient 
„als Maßstab für die Prüfung der Ange-
messenheit von Maßnahmen“ und ist kein 
Grenzwert, der nicht überschritten werden 
darf. Andererseits ist dieser Wert auch nicht 
als Grenze zwischen „gefährlichen“ und 
„ungefährlichen“ Radonkonzentrationen zu 
verstehen. Schutzmaßnahmen sind daher 
auch unterhalb dieses Wertes sinnvoll. Bei 
der Festlegung dieses Wertes wurden nicht 
nur das Gesundheitsrisiko, sondern auch die 
technischen Möglichkeiten und Kosten für 
die Betroffenen berücksichtigt.

Das BMU muss zehn Jahre nach Inkraft-
treten des Gesetzes einen Bericht über die 
Wirkung des Referenzwertes zum Schutz vor 
Radon vorlegen.

GEBIETE, IN DENEN EINE ERHÖHTE 
RADONKONZENTRATION IN 
INNENRÄUMEN BESONDERS 
WAHRSCHEINLICH IST

Das Gesetz enthält spezielle Regelungen für 
Gebiete, für die erwartet wird, dass die Ra-
donkonzentration in einer beträchtlichen 
Zahl von Aufenthaltsräumen oder Arbeits-
plätzen diesen Referenzwert überschrei-
tet. Die Strahlenschutzverordnung legt 
fest, dass von einer derartigen Überschrei-
tung auszugehen ist, wenn auf mindestens 
75 Prozent des auszuweisenden Gebietes 
in mindestens 10 Prozent der Gebäude der 
Referenzwert überschritten wird. Die Fest-
legung der Gebiete erfolgt innerhalb der be-
stehenden Verwaltungsgrenzen.
Die zuständigen Behörden in den Bundes-
ländern müssen diese Gebiete bis Ende 2020 

auf Grundlage einer wissenschaftlich ba-
sierten Methode bestimmen. Als Grundlage 
dienen zum Beispiel Messdaten der Radon-
konzentration in der Bodenluft und in be-
stehenden Gebäuden und Daten zur Boden-
durchlässigkeit.

REGELUNGEN FÜR ARBEITSPLÄTZE

In den oben genannten Gebieten (im Folgen-
den „Radonvorsorgegebiete“ genannt) müs-
sen für alle Arbeitsplätze im Erd- oder Kel-
lergeschoss eines Gebäudes Messungen der 
Radonkonzentration durchgeführt werden. 
Auch außerhalb der Radonvorsorgegebiete 
sind Messungen an Arbeitsplätzen in Ar-
beitsfeldern mit erhöhter Exposition durch 
Radon, wie beispielsweise in Anlagen zur 
Wassergewinnung, vorgeschrieben. Zudem 
kann die zuständige Behörde Messungen 
auch an anderen Arbeitsplätzen anordnen, 
wenn Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 
die Radonkonzentration über dem Referenz
wert von 300 Bq/m³ liegt.

Liegt die Radonkonzentration über dem 
Referenzwert, muss der Verantwortliche 
für den Arbeitsplatz unverzüglich Maßnah-
men zur Reduzierung der Radonkonzentra-
tion ergreifen. Innerhalb von zwei Jahren 
muss durch neuerliche Messung der Erfolg 
der Maßnahmen überprüft werden. Liegt 

ABBILDUNG 2
Darstellung der Wege 
des Radons (Rn) aus 
dem Boden an die 
Oberfläche. Quelle: BfS.
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die Radonkonzentration immer noch über 
dem Referenzwert, ist der Arbeitsplatz bei 
der zuständigen Strahlenschutzbehörde des 
jeweiligen Bundeslandes anzumelden und 
der Arbeitgeber muss die zu erwartende 
Jahresdosis für die beschäftigte Person ab-
schätzen. Ergibt diese Abschätzung, dass 
die effektive Dosis 6 Millisievert (mSv) im 
Jahr überschreiten kann, so sind die Anfor-
derungen des beruflichen Strahlenschutzes 
zu erfüllen. Das heißt, dass die Strahlendo-
sis der Beschäftigten dauerhaft bestimmt 
und an das Strahlenschutzregister des BfS 
gemeldet werden muss. Beschäftigte an den 
bereits erwähnten Arbeitsplätzen mit be-
kanntermaßen erheblich erhöhter Exposi-
tion durch natürliche Strahlenquellen, wie 
Radon (zum Beispiel Bergwerke, Schauhöh-
len, Radon-Heilbäder, Anlagen zur Wasser-
gewinnung), werden bereits seit 2001 strah-
lenschutzüberwacht.

Wenn Maßnahmen zur Reduzierung der 
Radonkonzentration nicht oder nur mit un-
verhältnismäßig hohem Aufwand möglich 
sind, besteht die Verpflichtung, die Radon-
konzentration zu senken nicht, wenn die ge-
schätzte effektive Dosis für die Beschäftig-
ten deutlich unter der Grenze von 6 mSv pro 
Kalenderjahr bleibt. Der Arbeitsplatz muss 
aber gemeldet werden und die Situation 
muss regelmäßig überwacht werden.

MASSNAHMEN AN GEBÄUDEN

Laut Strahlenschutzgesetz besteht bei Neu-
bauten für Bauherren die Pflicht, durch 
bauliche Maßnahmen weitgehend zu verhin-
dern, dass Radon in das Gebäude eindringt. 
Außerhalb der Radonvorsorgegebiete gilt 
diese Pflicht als erfüllt, wenn die nach den 
allgemeinen Regeln der Technik erforderli-
chen Maßnahmen zum Feuchteschutz ein-
gehalten werden. Für Neubauten in Radon-
vorsorgegebieten legt das Gesetz bestimmte 
zusätzliche Maßnahmen fest, die in der 
Strahlenschutzverordnung aufgelistet und 
von einem Normungsausschuss im Deut-
schen Institut für Normung (DIN) mittels 
einer technischen Norm untersetzt werden. 

2019 soll der erste Normenentwurf veröf-
fentlicht werden. Auch hier sind jedoch im 
Einzelfall auf Antrag Ausnahmen möglich, 
wenn die Anforderung zu unangemesse-
nem Aufwand oder unbilliger Härte führen 
würde. Eine unbillige Härte liegt laut Gesetz 
vor, wenn eine Überschreitung des Referenz
wertes von 300 Bq/m³ auch ohne Maßnah-
men nicht zu erwarten ist.

Werden bei bestehenden Gebäuden bauli-
che Veränderungen durchgeführt, die zu ei-
ner erheblichen Verminderung der Luftwech-
selrate – und damit zu einem Anstieg der 
Radonkonzentration – führen, empfiehlt das 
Gesetz, Maßnahmen zum Schutz vor Radon 
in Betracht zu ziehen. Dies gilt insbesondere 
bei dem Einbau neuer Fenster oder der Wär-
meisolation im Dachbereich eines Hauses.

AUFGABEN DES BUNDES UND DER 
LÄNDER

Das Gesetz verpflichtet das BMU und die zu-
ständigen Behörden der Länder dazu, die Be-
völkerung über die Exposition durch Radon, 
die damit verbundenen Gesundheitsrisiken, 
die Wichtigkeit von Radonmessungen und 
die technischen Möglichkeiten zur Verringe-
rung der Radonkonzentration zu informie-
ren. Sie müssen zudem Maßnahmen anre-
gen, mit denen Aufenthaltsräume, in denen 
die Radonkonzentration den Referenzwert 
von 300 Bq/m³ überschreitet, ermittelt wer-
den und Mittel empfehlen, mit denen die Ra-
donexposition verringert wird.

Unter Berücksichtigung eines sogenann-
ten Radonmaßnahmenplans, den das BMU 
mit Beteiligung der Länder erstellt, müssen 
die zuständigen Behörden für ihren Bereich 
Strategien zum Umgang mit den langfristi-
gen Risiken der Radonexposition entwickeln 
und die erforderlichen Daten erheben. Die 
Entwicklung dieser Strategien koordiniert 
das BMU. Der Radonmaßnahmenplan muss 
regelmäßig aktualisiert werden, mindestens 
alle zehn Jahre.
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RADONSURVEY

Die oben genannten gesetzlichen Aufgaben 
erfordern es, ein möglichst aktuelles und re-
präsentatives Bild der Exposition der Bevöl-
kerung durch Radon zu ermitteln. Zu diesem 
Zweck hat das BfS zusammen mit dem BMU 
im Rahmen des Ressortforschungsplans ei-
nen umfassenden Radonsurvey initiiert. Ziel 
ist es, die bundesweite Verteilung der Radon-
konzentration in Wohnungen zu bestimmen. 
Dazu soll in 6.000 Wohnungen die Radonkon-
zentration über ein Jahr hinweg gemessen 
werden. Zusätzlich zu den Messdaten werden 
die Lage und Gebäudeeigenschaften erhoben, 
um so auch aktuelle Daten über Einflussfakto-
ren zu erheben. Des Weiteren ist zu erwarten, 
dass anhand der so gewonnenen Daten der 
von dem Ausschuss für Innenraumrichtwerte 
gesetzte Referenzwert von 100 Bq/m³ für Ra-
don als Innenraumschadstoff (95 %-Perzentil 
der Verteilung) validiert werden kann. Die-
ser Referenzwert ist nicht identisch mit dem 
Referenzwert im Strahlenschutzgesetz. Das 
Vorhaben startete Ende 2018 und besitzt eine 
Laufzeit von fast drei Jahren. 

WAS KANN MAN SELBST ZU 
SEINEM SCHUTZ TUN?

Zu Beginn sollte immer eine Messung ste-
hen, da nur so festgestellt werden kann, ob 
ein Gebäude wirklich ein Radonproblem hat. 
Messungen sind einfach und preiswert. Die 
einfachste Methode ist es, sich von einer vom 
BfS anerkannten Stelle sogenannte „Kern-
spurdetektoren“ zuschicken zu lassen (siehe 
http://www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/
radon/schutz/messen.html). Diese legt man 
bei sich in die wichtigsten Räume und sendet 
sie nach ein paar Monaten (maximal einem 
Jahr) zurück. Das Labor wertet diese aus 
und informiert dann über die Ergebnisse. 
Pro Raum kann man mit Kosten von circa 30 
Euro rechnen. Mit einer Messung im Keller, 
einer im Wohnzimmer sowie Messungen in 
den Schlaf- und Kinderzimmern hat man ei-

nen guten Überblick über die Radonsituation 
in einer Wohnung oder einem Haus. 

Hat man festgestellt, dass die Radonkon-
zentration in den Aufenthaltsräumen zu hoch 
ist, kann man mit einfachen Methoden ver-
suchen, die Radonkonzentration zu senken. 
Einfache Maßnahmen beginnen damit, dass 
man beispielsweise offensichtliche Eindring-
wege des Radons in das Gebäude verschließt, 
wie offene Fugen und Ritzen im Keller. Auch 
die Kellerwanddurchbrüche für die Versor-
gungsleitungen (Wasser, Gas, Strom, …) sind 
oftmals typische Eindringwege.

Bei sehr hohen Radonkonzentrationen 
sollte man zeitnah eine entsprechende bau-
liche Maßnahme in Betracht ziehen. In den 
meisten Fällen hilft es, einen sogenannten 
„Radonsumpf“ anzulegen und die radonhal-
tige Luft unter der Bodenplatte des Hauses 
kontinuierlich abzusaugen und damit auch 
für einen Druckausgleich zwischen Boden- 
und Kellerluft zu sorgen.

Vor umfangreichen Maßnahmen sollte 
man sich jedoch individuell beraten lassen. In 
Bayern und Sachsen wurden sogenannte „Ra-
donfachpersonen“ ausgebildet, die die not-
wendige Sachkunde aufweisen (siehe http://
www.bfs.de/DE/themen/ion/umwelt/radon/
schutz/massnahmen.html). In anderen Bun-
desländern sind Radoninformationsstellen 
bei den zuständigen Behörden etabliert wor-
den oder befinden sich derzeit im Aufbau.

Weitere Informationen zum Thema Radon 
können unter http://www.bfs.de/DE/the-
men/ion/umwelt/radon/radon_node.html 
abgerufen werden. Einen guten Überblick 
bietet auch die Sendung „Radon – Gefährli-
che Strahlung im Alltag“ aus der Reihe „Pla-
net Wissen“ (https://www.planet-wissen.de/
video-radon--gefaehrliche-strahlung-im-all-
tag-100.html, abrufbar bis 05.06.2023).	
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